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Produkte und Märkte 

D ie wichtigsten Planungsregeln für 
Dimensionierung und Aufbau von 

Natürlichen Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen (NRA) beschreibt die 
Normenreihe DIN 18 232 „Rauch- und 
Wärmefreihaltung“. Im November 
2003 wurde die Neufassung der Richt-
linien VdS CEA 4020 „Natürliche 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen – 
Planung und Einbau“ verabschiedet, 
die technisch die gleiche Thematik be-
handeln. Die Neuausgabe ersetzt einer-
seits eine frühere Fassung der CEA 
4020 von 1999 und andererseits die vor-
maligen nationalen Richtlinien VdS 
2098 von 1990. Für den Planer stellt sich 
damit in der Praxis die Frage der An-
wendungsvoraussetzungen beider Re-
gelwerke sowie das Problem ihrer ge-
genseitigen Übereinstimmung oder 
auch Abweichung. Dipl.-Ing. Thomas 
Fr. Hegger, Obmann Normenausschuss 
DIN 18 232, und Dipl.-Ing. Alwine Hart-
wig von VdS Schadenverhütung im Ge-
samtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e. V. (GDV), haben die 
Bestimmungen der Norm und der 
Richtlinien einander gegenüber ge-
stellt und die jeweiligen Forderungen 
anhand von realitätsnahen Beispielen 
berechnet und verglichen. Trotz eini-
ger Abweichungen in Einzelfällen stell-
ten sie eine sehr weitgehende tenden-
zielle Übereinstimmung in den Denk-
ansätzen, Begrifflichkeiten und Metho-
den fest. Auch die rechnerischen Er-
gebnisse weisen eine gemeinsame Ten-
denz auf. Die Experten gelangten daher 
zu dem Fazit, dass beide Regelwerke ei-
ne hohe Planungs- und Projektierungs-
sicherheit bieten.  

Im Zuge der aktuellen Novellierung der 
gesamten Normenreihe zur DIN 18 232 
wurde der Geltungsbereich der Norm 
vom Industriebau auf alle Gebäude -
arten (Ausnahme: Treppenräume) aus-
gedehnt. Vier Teile (1, 2, 4 und 5) sind 
bereits in überarbeiteter Fassung er-
schienen, weitere Normteile befinden 
sich im Status der Planung, des Ent-
wurfs bzw. der Übernahme aus der Eu-
ropäischen Normung. Im Sinne eines 
Vergleichs zur VdS CEA-Richtlinie inte-
ressiert hier besonders Teil 2 der DIN 
18 232: „Natürliche Rauchabzüge 
(NRA); Bemessung, Anforderungen 
und Einbau“. Die novellierte Fassung 
der DIN wurde im Arbeitsausschuss 
00.35.00 des NABau erarbeitet und trat 
im Juni 2003 in Kraft. Sie gilt derzeit als 
allgemein anerkannte Regel der Tech-

nik für die Planung und Bemessung von 
NRA, die durch den thermischen Auf-
trieb wirken und nicht durch maschi-
nelle Geräte unterstützt werden müs-
sen. Neben der Rauchableitung über 
Dachöffnungen (z. B. mit Lichtkuppeln 
und Lichtbändern) erläutert die Norm 
auch die Entrauchung über Fenster in 
Außenwänden. 
Eine etwas andere Stellung haben die 
Richtlinien VdS CEA 4020. CEA, das Co-
mité Européen des Assurances, ist der 
Dachverband der nationalen Verbände 
der Versicherungsunternehmen und 
erarbeitet seine Richtlinien u. a. mit 
dem Schwerpunkt, europaweit einen 
einheitlichen hohen Sachwertschutz si-
cher zu stellen. VdS Schadenverhütung 
hat den Vorsitz in der Kommission 
Schadenverhütung des CEA. Die Richt-

Entrauchung sicher planen mit DIN 18 232 und VdS CEA 4020  

  Gleiche Zielsetzung: Im Brandfall fordern beide Regelwerke eine mindestens 2,5 
m hohe raucharme Schicht zum Schutz von Personen.  

Hohe Projektierungssicherheit für RWA: Die europäischen Richtlinien VdS CEA 
4020 bestätigen die Werte der DIN 18232–2. 



linien der Versicherungswirtschaft die-
nen versicherungstechnisch als Bewer-
tungsgrundlage, wenn der Bauherr den 
Einbau von Brandschutzanlagen risi-
ko- und damit auch prämienmindernd 
in seinem Feuerversicherungsvertrag 
geltend machen möchte. Denn die VdS 
CEA 4020 geht in ihren Schutzzielen 
über die Ziele des reinen Personen-
schutzes hinaus und berücksichtigt ins-
besondere auch Sachschutzziele. Da-
mit die vorbeugenden bzw. schaden-
mindernden Einrichtungen bei der Prä-
mienhöhe berücksichtigt werden kön-
nen, müssen sie für die Dimensionie-
rung, die verwendeten Teile und die 
ausführende Firma eine Anerkennung 
haben. Diese Anerkennung kann in 
Deutschland VdS Schadenverhütung 
auf der Grundlage der nunmehr euro-
päisch abgestimmten Richtlinien VdS 
CEA 4020 erteilen.  
Gemeinsames Ziel: Raucharme 
Schicht  
Architekten und Ingenieure schulden 
ihrem Bauherrn stets eine Planung 
nach den gültigen, anerkannten Regeln 
der Technik, hier also z. B. der DIN  
18 232 oder der VdS CEA 4020. Große 
Vorteile für die praktische Handhabung 
bieten die grundsätzlich gleiche Ziel-
stellung, der weitgehend übereinstim-
mende Aufbau sowie die überwiegend 
identisch verwendeten Begriffe und Be-

zeichnungen in beiden Werken. Wer 
sich mit der einen Regel vertraut ge-
macht hat, wird sich sehr schnell auch 
in der anderen zurechtfinden. So ist die 
wichtigste Zielgröße in beiden Fällen 
die Höhe der raucharmen Schicht über 
dem Boden, die übereinstimmend mit 
mindestens 2,5 m gefordert wird. Eine 
solche raucharme Schicht ermöglicht 
es gefährdeten Personen, sich bei ei-
nem Brand rechtzeitig in Sicherheit zu 
bringen. Gleichzeitig erleichtert sie den 
Rettungskräften die Orientierung, das 
Bergen von Verletzten und die Brand-
bekämpfung. Aus dieser Zielsetzung 
leitet sich die wichtigste Bemessungs-
größe ab: die aerodynamisch wirksame 
Rauchabzugsfläche A

W
. In die Berech-

nung gehen verschiedene Rahmen-
parameter unterschiedlich ein, u. a. die 
Raumgröße bzw. die Rauchabschnitts-
größe, die Raumhöhe sowie eine Reihe 
von Bemessungsgruppen, die die spe-
ziellen Brandcharakteristika beschrei-
ben. Hinsichtlich der Rauchabschnitts- 
(DIN) oder Dachabschnittsflächen (VdS 
CEA) orientieren sich beide Regeln auf 
eine gleiche Maximalgröße von 1.600 
m², erlauben aber unter bestimmten 
und jeweils genau beschriebenen Be-
dingungen die Überschreitung dieser 
Fläche. Gerade im Kriterium Ab-
schnittsgröße, das für den Planer bei 
der Festlegung des Gebäudekonzepts, 
des Raumprogramms und der Trag-
werksgestaltung maßgeblich ist, gibt es 
daher tendenziell sehr weitgehende 
übereinstimmende Aussagen, die sich 
im Detail aber unterscheiden können. 
Neben der Dimensionierung von NRA 
beschreiben die Norm bzw. die Richt-
linien außerdem die Anforderungen an 
die Geräte sowie Regeln für den Ein-
bau, die Funktionsbereitschaft/Aus-
lösung und die kontinuierliche War-
tung. Beide gehen außerdem auf das 
Zusammenwirken von NRA mit Lösch-
anlagen ein. 
Planungssicherheit mit  
beiden Regeln 
Bei aller Übereinstimmung existieren 
gerade bei der Berechnung der aerody-
namisch wirksamen Rauchabzugsflä-
che A

W 
aber auch Unterschiede zwi-

schen der Norm und den Richtlinien. 
Thomas Fr. Hegger und Alwine Hartwig 
haben deshalb für ihre vergleichende 
Betrachtung verschiedene typische Ge-

bäudearten und -nutzungen zugrunde 
gelegt und die Ausgangsparameter hin-
sichtlich der geometrischen und brand-
technischen Randbedingungen jeweils 
variiert. Als Ergebnis der anschließen-
den Berechnungen erhielten sie die 
Werte A

W
 in Abhängigkeit von der Grö-

ße der Abschnittsfläche. Zwei beispiel-
hafte Objekte in sieben verschiedenen 
Grundflächen dokumentiert der ne-
benstehende Kasten. „Da beide Regeln 
mit Klassen arbeiten und die Grenzen 
dieser Klassen nicht immer identisch 
sind“, so Alwine Hartwig, „gibt es natür-
lich zum Teil voneinander geringfügig 
abweichende Ergebnisse in der Fest-
legung der erforderlichen aerodyna-
misch wirksamen Rauchabzugsfläche.“ 
Diese Abweichungen zwischen den 
beiden Regelwerken sind bei besonders 
kleinen Räumen und an den Grenzen 
der unterschiedlich großen Rauch-
abschnittsflächen erwartungsgemäß 
am größten. In der tendenziellen Aus-
sage ergaben sich aber – gerade für ty-
pische Gebäudenutzungen und bei den 
anzustrebenden Abschnittsgrößen um 
1.600 m² – weitgehend vergleichbare 
Ergebnisse.  
„Obwohl diese beiden Regelwerke auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise 
und unabhängig voneinander ent-
wickelt wurden“, so Thomas Fr. Heg-
ger, „bestätigen sie sich tendenziell 
sehr weitgehend gegenseitig in ihren 
Ergebnissen. Ich freue mich, dass da-
mit unsere deutsche Projektierungs-
regel der neuen DIN 18 232-2 durch 
diese Arbeit der Europäischen Ver-
sicherer bestätigt wird. Dies gilt auch 
für die Notwendigkeit begrenzter 
Rauchabschnitte.“ Da je nach Raum 
und Nutzung die Ergebnisse der ein-
zubauenden aerodynamisch wirk-
samen Rauchabzugsfläche im Einzel-
fall voneinander abweichen können, 
empfiehlt der FVLR (Fachverband 
Lichtkuppel, Lichtband und RWA e. V.) 
die Projektierung der Rauchabzugs-
anlage nach DIN 18 232-2 oder in den 
Fällen, wo ein Versicherungsrabatt an-
gestrebt wird, eine Berechnung nach 
VdS CEA 4020 durchzuführen. Beratun-
gen und Projektierungen zur Rauch-
freihaltung bieten die Mitgliedsunter-
nehmen des FVLR (Liste unter www.
fvlr.de) in der Regel kostenlos an. 
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Produkte und Märkte 

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen bilden 
einen wichtigen Baustein in modernen Brandschutz-
konzepten.



Die neuen europäischen Richtlinien 
VdS CEA 4020 bestätigen die Werte der 
bisher schon in Deutschland gültigen 
DIN 18 232-2. Bei der Planung von 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen bie-
ten beide Regelwerke eine hohe Projek-
tierungssicherheit. 
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Produkte und Märkte 

Vergleich DIN 18 232-2 mit den Richtlinien VdS CEA 4020 anhand ausgewählter Beispielrechnungen 

Beispiel 1 
Lager mit den Randbedingungen: 

Mittelbrennbares Lagergut (L2), Holzkisten/Holzpaletten (V2), Höhe über 5 m (groß); 

Brandmeldeanlage, Rauchmelder: jeweils keine, Sprinkler: vorhanden; 

Berufsfeuerwehr, Raumhöhe 7,00 m, Rauchschürze 2,00 m, 4 Tore 4 x 4 m, 4 Türen 1 x 2 m 

Aerodynamisch wirksame Rauchabzugsfläche A
W

 

  

 

 

Beispiel 2 
Alu-Fensterfabrik mit den Randbedingungen: 

Brandmeldeanlage, Rauchmelder, Sprinkler:  
jeweils keine; 

Berufsfeuerwehr, Raumhöhe 8,0 m, 3 Tore 4 x 4 m, 2 Türen 1 x 2 m 

Aerodynamisch wirksame Rauchabzugsfläche A
W 

  


